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Statistik der Gemeindesteuern
im Kanton Bern.

Einleitung.
In Fortsetzung oder Erneuerung unserer frühern

statistischen Nachweise über die Veranlagung und den Bezug der
Gemeindesteuern im Kanton Bern von 1882, 1893, 1897, 1903,
1908 und 1913 werden hiemit die Ergebnisse der letzten
diesbezüglichen Ermittlung pro 1918 der Oeffentlichkeit
übergeben. Es ist dies in ' der Tat die letzte analoge Ermittlung
und Bearbeitung unter dem Regime des alten Steuergesetzes
vom 2. September 1867, da inzwischen das im Wege des

Volksbegehrens im Jahr 1918 zu stände gekommene neue
Gesetz über die direkten Staats- und Gemeindesteuern am
1. Januar 1919 in Kraft getreten ist. Man hätte sich
vielleicht fragen dürfen, ob es nicht angezeigt gewesen wäre, die

Ermittlung, statt auf das letzte Jahr, der Steuerpraxis unter
dem alten, auf das erste Jahr der Wirksamkeit des neuen
Gesetzes abzustellen ; allein erstens war die Anordnung für
die Ermittlung und Neubearbeitung der Gemeindesteuerstatistik

pro 1918 in Verbindung mit den Direktionen des

Gemeindewesens und des Unterrichtswesens getroffen worden,
bevor die Initiative für das neue Steuergesetz ergriffen und

vom Volke angenommen worden war und zweitens hatte das

Jahr 1919 in Anbetracht der grossen Schwierigkeiten, und

Inkonvenienzen, welche das neue Steuergesetz bei seiner

übrigens vorerst teilweisen Anwendung in der praktischen
Ausführung fand, nur ein höchst unvollständiges Ergebniss
geliefert, indem z. B. die erhöhten Besoldungen des

Staatspersonals erst im Jahr 1920 nach den neuen Bestimmungen
voll und ganz zur Veranlagung kommen, zudem verlangten
dringliche Massnahmen seitens der Unterrichtsdirektion,
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Anweisung für die Berichterstattung
über die

Gemeindesteuerverhältnisse.

Das auf der Rückseite enthaltene Berichtformular ist in erster Linie für die*
Einwohnergemeinden bestimmt. Sofern jedoch besondere Abteilungen derselben
(Orts- Schul- und Bäuertgemeinden) für sich ebenfalls Steuern beziehen, so haben
"dieselben ihre Angaben an Hand dieses Berichtformulars gesondert zu machen.

Die Nachweise sind analog der frühern periodisch ermittelten Angaben über
die Gémeindesteuerverhâltnisse zu statistischen Vergleichszwecken im allgemeinen

bestimmt und stützen sich zum letzten Mal auf die bisherige Steuergesetzgebung
und -Praxis.

Wo es sich um einheitlichen Steuerbezug für die ganze Einwohnergemeinde
handelt, ist die sache ziemlich einfach; dagegen erfordert die Berichterstattung,,
sowie die statistische Feststellung in Gemeinden mit verzweigter Ortsverwaltung
entsprechende Sorgfalt zur Klarstellung der Verhältnisse. Für die gewünschten
Angaben soll die Regel gelten, dass im Bericht der Einwohnergemeinde nur diejenigen

Steueransätze anzugeben sind, welche sich auf das ganze Gemeindegebiet
und auf die verschiedenen Zwecke derselben beziehen, sofern nicht einzelnen
Unterabteilungen besondere Zweige der Ortsverwaltung obliegen, in welchem
Falle die besöndern Steueransätze und -Bezüge der Gemeindeabteilungen in den
Angaben der Einwohnergemeinde nicht inbegriffen sein, sollen, wohl aber die
Steuerkapitalien. Die letztem würden also sowohl im allgemeinen Bericht der
Einwohnergemeinde gesamthaft als auch in demjenigen der einzelnen
Unterabteilungen für sich besonders figurieren, damit auf diese Weise der wirkliche
Steuerbezug sowohl hinsichtlich tier Teilansätze als auch der Steuerkapitalien,
und -Erträge für die Einwohnergemeinden wie für die Unterabteilungen richtig*
zum Nachweis gelangt. Unter allen Umständen ist es ratsam, stets Erklärungen
beizufügen, damit man genau weiss, wie es sich mit den Angaben verhält.

Die Steuerkapitalien und Steuererträge (sub Ziffer II und III) sollen sich auf
das Steuerjahr 1918 beziehen. «'

Für die Angaben der Grundpfandschulden ist das Schuldenabzugsregister
massgebend, d. h. es sind unter Ziffer II sowohl die abzugsbereclitigtei*.
als ancli die nielit abgezogenen (Über-) Schulden einzusetzen: dieselben
dienen zur Berechnung der gesamten Steuerkraft der Gemeinden, Avie denn
überhaupt diese Berichterstattung sowohl administrativen, bezw. steuertechnischen als
auch volkswirtschaftlichen Zwecken zu dienen hat.

I>fe Berielitforinulare sind sorgfältig beantwortet bis zum (15.
Februar 1919 dem Regierungsstattbalteramt zuhanden des baut,
-statistischen Bureaus einzusenden.

Bern, den 20. Dezember 1918.

Direktionen des Innern und des Gemeindewesens..
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Bericht
über den

Bezug der direkten Gemeindesteuern
in den letzten Jahren.

(Siehe die Anweisung1 hie vor.)

Amisbezirk Einw.-Gemeinde

Hier ist a neb die oiihere Bezeichnung der fiemeindeabtei-

long (ob Orts-, Viertels-, Bäaert-, Sehnlgemeinde etc.)
erwünscht. Abteilung

I. Steueransätze der Gemeinde von 1914 bis 1918.
(Getrennte Bezüge für drts Orts-, Schul-, Armen- und Kirchengut sind hier in ein

und demselben Ansatz vereinigt anzugeben.

i Steuerobjekt
pro 1914

Es wurden bezogen :

pro 1915 pro 1916 pro 1917 pro 1918

Vom Vermögen
Vom Einkommen I. Klasse
Vom Einkommen II. Klasse
Vom Einkommen III. Klasse
Ulfällige andere Gemeindesteuern oder Eitrateilen

(tri derselben zu nenueu.)

BemerkniiKiMi :

°/oo

°/0

O/o

o/oo

°/0

o/o

o/o

O/oo

0/0

o/o

°/o

O/oo

O/o

O/O

°/o

O/oo

o/o

0/0

o/o o/o

II. Gemeindesteuerkapitalien pro (Mitte des Jahres) 1918.

Vermögen Grundpfandschulden Einkommen
I Rohes

Graudslener-

; kapital

Fr.

Gmndpfändlieh
versicherte

Kapitalien!)
Fr.

nicht

abgezogene j abgezogene

Schuldenöberschuss

Fr. | Fr.

im

ganzen

Fr.

I.
Klasse

Fr.

II.
Klasse

Fr.

III.
Klasse

Fr.

i) (I. Ii. 23facher Zinsbetrag des teilpflichtigen Kapital steuer- Kapital

III. Gemeindesteuerbezug pro 1918.

Spezifikation1)
nach

Art oder Verwendung

der Steuern

Steueransatz
vom

Yet-
Ei°"

i kommen
mögen j K|

°/( 10 | %

Betrag der erhobenen
Gemeindesteuern8)

(inkl. Nachbezüge und Ausslände)

vom

Vermögen

vom
Einkommen

II., If., III.KI.
Fr.

im

ganzen

Bemerkungen

Total
1-

D Eventuell nur bei getrenntem Bezug für Oïts^ Schul-, Armen-und Kirchenzwecke,

oder auch von Extrasteuern für örtliche Zwecke besonders, sonst aber
im Total angegeben.

2) Mit Inbegriff' der ausserordentlichen oder Extrateilen, jedoch sind
indirekte Steuern, wie Hundetaxen und Patentgebiihren etc. nicht zu berücksichti-
gen.

Datum: Unterschrift der Gemeindebehörde;
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Steuerkapitalien und Steueransätze der Schulgemeinden
pro 1918.

Amtsbezirk

Schulgemeinde.

Einwohnergemeinde

Zahl der Primarschulklassen
(Wo keine besonderen Schulgemeinden bestehen, sind die Angaben für die

Einwohnergemeinde einzusetzen.)

a. Steuerkapitalien der Schulgemeinde pro 1918.

1. Reines Grundsteuerkapital auf Mitte 1918 Fr.
2. Teilpflichtiges Kapitalsteuer-Kapital (25facher Zinsbetrag) „
3. Einkommen I. Klasse Fr. X 15 (umgerechnet in Vermögen „
4. Einkommen 11. Klasse Fr. X 20 „ „ „
5. Einkommen III. Klasse Fr. X 25 „ „ „ „

Total reines Steuerkapital, d. h. Steuerkraft (pro 1918) Fr,

b. Steueransätze1) der Schulgemeinde pro 1918.

1. Eiwyvohnergemeindetelle ,°/oo vom Ver
2. Ortstelle %o „
3. Schultelle .°/oo „
4. Kirchentelle ,°/oo „
5. Spendtelle o/oo „
6. Weg- oder Strassentelle o/oo „
7. Feuerwehr-, Brand- oder Spritzcntelle °/oo „
8. Viertelstelle .°/oo „
9. Gemeindewerktelle °/oo „

10 0/oo „
11.

12.

°/oo

°/o0

Gesamttellansatzi) °/oo vom Vermögen

i) Die nicht allgemein, d. h. von allen Vermögenssteuerpflichtigen der betreffenden

Schulgemeinde erhobenen Teilen fallen ausser Betracht; auch können solche
Auflagen, die nicht °/oo vom Vermögen jedes Pflichtigen, sondern z. B. per
Haushaltung oder per Juchart bezogen werden, wie für das Gemeindewerk, nur insofern
in Betracht lallen, als der faktische Ertrag derselben im ganzen zum
steuerpflichtigen Vermögen der Schulgemeinde überhaupt richtig ins Promille-Verhältnis

gesetzt wird.

Itemci'kungen (Eventuell Rückseite benutzen):

Vorstehende Angaben sorgfältig und gewissenhaft gemacht zu haben, bescheinigt

; den 1918.

Namens des Gemeinderats :

ÄTB. Dieses Berichtformular ist genau beantwortet so bald als möglich jedenfalls

längstens bis Ende August 1918 sin das Regiernngsstatthalteramt
zu Händen des kant, statistischen Bureaus zurückzusenden. Das
Regierungsstatthalteramt hat die Angaben speziell die Steueransätze hievor zu überprüfen
und nötigenfalls zu berichtigen.

BERN, den 1. August 1918.

Direktion des Unterrichtswesens.



nämlich die gesetzlich vorgeschriebene Verteilung des

Staatsbeitrags an schwer belastete Gemeinden, dann die Ausrichtung
der Teuerungszulagen an die Lehrerschaft nach Gesetz vom
1. Dezember 1918 und endlich auch die Vorbereitung des

neuen Lehrerbesoldungsgesetzes die unverzügliche Beschaffung
neuer mathematischer Grundlagen an Hand des statistischen
Materials über die Gemeindesteuern pro 1918. Selbstverständlich

sollen die Ergebnisse der Gemeindesteuern, wie sie sich
nach dem neuen Gesetz gestaltet haben, so bald als möglich
durch eine neue Ermittlung ebenfalls zum Nachweis kommen ;

dafür ist übrigens auch bereits gesorgt, indem die Ausführung
des Art. 39 des neuen Lehrerbesoldungsgesetzes vom 21. März
1920 neue Erhebungen nötig macht, die sich eventuell schon

auf das Steuerjahr 1920 beziehen müssen. In der vorliegenden
Bearbeitung sind wiederum die Steuerkapitalien (Steuerkraft)
und Steuererträge für das Jahr der Berichterstattung also

pro 1918, die Steueransätze jedoch für die 5 rückwärtigen
Jahre von 1914—1918, vergleichend dargestellt; für die

Berichterstattung diente das hienach abgedruckte Formular,
welches im ersten Teil die eigentlichen Angaben über die
Gemeindesteuern, im zweiten Teil dagegen diejenigen betreffend
die Steuerverhältnisse der Schulgemeinden enthält ; die letztern
dienten den vorerwähnten administrativen und gesetzgebe-
i'ischen Zwecken und Massnahmen der Unterrichtsdirektion
zur Grundlage. Da deren Vorbereitung besonders drängte, so

wurde der II. Teil des Formulars bereits im August, der
I. Teil dagegen im Dezember 1918 an die Gemeinden zur
Berichterstattung versandt. Die den Behörden durch besondere

Vorlagen seitens der Unterrichtsdirektion bekannt
gegebenen Ergebnisse der Bearbeitung des II. Teils können wir
hier, weil sie ihre speziellen praktischen Verwaltungszwecke
erfüllt haben nicht weiter beschäftigen ; wir bemerken nur,
dass der Bearbeiter grosse Mühe hatte, das Berichtmaterial
dieses II Teils sämtlicher Gemeinden im einzelnen zu ergänzen
und für die einheitliche Verwertung sachgemäss und
zweckdienlich zu bereinigen, was eine umfangreiche Korrespondenz
mit za. 660 Einwohner, Dorf- und Schulgemeinden veranlasste.
Selbstverständlich wurden die auf diese Weise erzielten
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Ergänzungen und Richtigstellungen der Angaben, soweit nötig
a*uch im I Teil der Berichterstattung, also zur Bereinigung
der in den vorliegenden Darstellungen enthaltenen Ergebnisse

berücksichtigt.

Die Gemeindesteuerverhältnisse im allgemeinen.
Seit der Herausgabe unserer frühern Veröffentlichung

über das Gemeindesteuerwesen ist nicht nur ein neues Gesetz
über die direkten Steuern, sondern auch ein Gesetz über das

Gemeindewesen erlassen worden und am 19. Dezember 1917

in Kraft getreten ; durch diese zwei Gesetze und die bezüglichen

Dekrete ist das Gemeindeverwaltungswesen den neuzeitlichen

Bedürfnissen tunlichst angepasst worden. Auf die

Ergebnisse einer steuerstatistischen Ermittlung hat natürlich
die jeweilige Steuergesetzgebung in ihrer Vollziehung den

allergrössten Einfluss ; da das neue Gesetz über die direkten
Steuern erst am 1. Januar 1919 in Kraft getreten ist, so sind
die vorliegenden Nachweise noch unter der Herrschaft des

alten Gesetzes über die Gemeindesteuern vom 2. September 1867

sowie der Vorschriften über das Staatssteuerwesen, nämlich
der Gesetze über die Vermögenssteuer von 1856 und der
Einkommenssteuer von 1865, sodann des Art. 105 der

Staatsverfassung vom 4. Juni 1893 und des Gesetzes vom 20. August
1893 entstanden. Eine Bestimmung von fundamentaler Bedeutung

ist die, dass die Gemeindesteuern auf Grundlage dei'

Staatssteuerregister erhoben werden sollen in der Weise, dass

die letztern sowohl hinsichtlich der Personen und Sachen,
als auch der Schätzung des steuerpflichtigen Vermögens und
Einkommens Regel machen ; dennoch kamen stets Abweichungen

und Ungleichheiten vor im Bezug der Gemeinde- und

Staatssteuern, abgesehen davon, dass ein grosser Unterschied
darin besteht, dass bei der Staatssteuer die im Kanton
versteuerbaren auf Grundeigentum haftenden grundpfändlichen
Schulden abgezogen werden können, bei der Gemeindesteuer
dagegen nicht. Ein wesentlicher Unterschied besteht auch

darin, dass vom Einkommen III. Klasse welches die öffentlichen
Anstalten (Banken Sparkassen und Aktiengesellschaften an
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Stelle des Eigentümers dem Staate versteuern, die Steuer
vom Eigentümer der Gemeinde direkt zu entrichten war.
Vielfache Ungleichheiten kamen namentlich in der Anlage der
Gemeindesteuern, d. h. im Verhältnis der Vermögens und
Einkommenssteueransätze vor, obschon das Gesetz vorschrieb,
dass dieselbe nach dem nämlichen Masstabe zu geschehen
habe, welcher für die Staatssteuer festgesetzt sei. Endlich
bestund noch ein auf historisch-administrativen Ursachen
zurückzuführender Unterschied in der Höhe der Steueransätze
zwischen altem und neuem Kantonsteil fort; pro 1918 betrug
z. B. der Steueransatz vom Vermögen im alten Kanton 2,5 %0,
im neuen Kanton Jura dagegen 2,4 °/00 und dérjenige vom
Einkommen nach der bisherigen dreiteiligen Abstufung :

Einkommen I Kl. (Arbeit und Erwerb) 3,75 % 3,6 %

Die Veranlagung der Gemeindesteuern hat sowohl nach

altem, als nach neuem Gesetz, wie bereits bemerkt, auf
derselben Grundlage und auch nach demselben Matstabe staat-
zufinden, wie bei den Staatssteuern. War der einfache,' oder
Einheitsansatz nach Staatssteuergesetz fr. 1.— pro mille vom
Vermögen so sollte derselbe vom Einkommen I. Kl. fr. 1.50;

vom Einkommen II. Kl. fr. 2.— und vom Einkommen III. Kl;
fr. 3.— vom Hundert betragen. Dieses Verhältnis wurde
zwar nicht immer von allen Gemeinden beobachtet, so dass

ungesetzliche Veranlagungen nachgewiesenermassen nicht selten

vorkamen. Der Staatssteueransatz wird alljährlich vom'
Grossen Kate bei der Budgetberatung festgesetzt und betrug
bislang das Doppelte des einfachen Ansatzes. Zu demselben
kam vom Jahr 1898 hinweg noch die im Armengesetz vom
28. November 1897 (§ 79) und schon in der Verfassung von
1893 (Art. 91) vorgesehene staatliche Armensteuer von O,50°/oo

vom Vermögen und 0,75 °/0 vom Einkommen. Die Anlage und
der Bezug der Gemeindesteuern erfolgt nach Mitgabe der
Steuerreglemente der Gemeinden und der von den Gemeinde-

Einkommeiisklasseu
Staatssteueransätze

pro 1918
im alten Kanton im Jura

II » (Leibrenten und Pensionen). 5,0 %
III » (verzinsliche Kapitalien). 6,25 °/0
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Versammlungen gefassten Beschlüsse gemäss den jeweiligen
Bedürfnissen.

Wenn wir nun die Gesamtsummen an Steuerkapitalien
der Gemeinden für den ganzen Kanton pro 1918 mit 1913-

vergleichen so ergibt sich folgende Gegenüberstellung.
Steuerkapitalien pro 1913 pro 1918

Fr. Fr.
Rohes Grundsteuerkapital 2,348,395,050 2,561,405,235-

Grundpfandschulden 1,126,662,834 1,269,435,748

Grundpfändlich versicherte
Kapitalien 528.101,989 540,188,793

Einkommen I. Kl. (von Arbeit etc.) 119,459,570 205,684,400-
» II. » (von Leibrenten etc.) 919,450 1,727,150
» III. » (v. renins). Kapitalien) 18,985,645 25,979,105

In den 5 Jahren von 1913 auf 1918 hätten also die-

Steuerkapitalien in folgendem Verhältnis zugenommen.
Steuerkapitalien Zunahme von 1913-1918

Fr. in o/o

Rohes Grundsteuerkapital 213,010,185 9,07

142,772,914 12,7 '

12,086,804 2,29

86,224,830 72,2

807,700 87,9

699,346 37,7

Grundpfandschulden....
Grundpfändlich versicherte Kapitalien
Einkommen I. Kl. (ans Arbeit)

» II. » (Leibrenten etc.)

» III. » (verzinst Kapitalien).

Demgemäss haben namentlich die Einkommenssteuerkapitalien

wieder ganz erheblich zugenommen, beim Einkommen

II. Kl. beträgt die Zunahme 87,9 % beim Einkommen I.
Kl. 72,2%, und beim Einkommen III. Kl. 37,7%; das rohe

Gründsteuerkapital hat allerdings nur um 9,07 % zugenommen,

allein in Wirklichkeit d. h. nach stattgefundener Grund-
steuersehatzungsrevision und bei Zugrundelegung der
faktischen Geldentwertung würde die relative Zunahmeziffer
vielleicht mehr als das lOfache betragen. Die Grundpfandschulden

allein weisen eine Vermehrung von 12,7 % auf;
dieselben sind bekanntlich im rohen Grundsteuerkapital bereits
inbegriffen, da sie der Gemeindesteuer unterworfen sind.
Aus diesen Zunahmeziffern kann trotz den Notständen, die
sich im Verlauf des Krieges empfindlich genug fühlbar
machten, neuerdings auf eine Vermehrung des Wohlstandes
geschlossen werden.




































































































































